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News  News  News 
IBS Scherer GmbH qualifiziert sich erneut als 
Fachbetrieb nach §19 l WHG 

Als TÜV-zertifizierter Fachbetrieb gewährleistet die IBS Scherer GmbH 
ihren gewerblichen und industriellen Kunden weiterhin die 
umweltgerechte und betriebliche Qualitätssicherung.  

Gau-Bickelheim, den 2. September 2008:  Das Wasserhaushaltsgesetz (WHG) fordert im §19 l, 

dass bestimmte Tätigkeiten an Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen – wie z.B. 

Teilereinigungsgeräte und –behälter - ausschließlich von besonders qualifizierten Fachbetrieben ausgeführt 

werden.  

 

Fachbetriebe gemäß §19 l WHG verfügen über besonders fachkundiges verantwortliches Personal mit 

einer speziellen Ausbildung auf dem Gebiet der technischen und wasserrechtlichen Vorschriften. Zudem 

verfügen sie nachweislich über eine betriebliche Ausrüstung, um die Aufgaben sicher für Mensch und 

Umwelt ausführen zu können. 

 

Die IBS Scherer GmbH hat mit dem TÜV Saarland e.V. einen 

Überwachungsvertrag abgeschlossen und lässt sich regelmäßig 

überwachen. Wie mindestens alle 2 Jahre vorgeschrieben, hat der TÜV 

auch in diesem Jahr - am 2. September 2008 - geprüft, ob IBS die 

geforderten Voraussetzungen als Fachbetrieb gemäß WHG noch erfüllt. 

Die Prüfung ergab, wie alle bisherigen auch, absolut keine 

Beanstandungen. 

 

Somit ist die IBS Scherer GmbH auch weiterhin berechtigt, das TÜV Gütezeichen zu führen und 

eigene Teilereinigungsanlagen und –behälter für wassergefährdende und brennbare Flüssigkeiten sowie 

Fremdanlagen einzubauen, aufzustellen, instandzuhalten, instandzusetzen und zu reinigen.    sk 


